
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/2/7 3Ob62/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1951

Norm

ZPO §233

ZPO §235

Rechtssatz

Der Kläger kann, statt die Klage zu ändern, eine neue Klage einbringen, ohne daß dieser die Streitanhängigkeit

entgegenstände.

Entscheidungstexte

3 Ob 62/51

Entscheidungstext OGH 07.02.1951 3 Ob 62/51

Veröff: JBl 1951 H24,597
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